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Diskussion

Ulrich Binder/Thomas Schlag

Liberalismus, Religion und Bildung, 
oder: Inwiefern stimmt 
das	Böckenförde-Diktum?

Zusammenfassung: „So wäre denn noch einmal […] zu fragen, ob nicht auch der säku-
larisierte weltliche Staat letztlich aus jenen inneren Antrieben und Bindungskräften leben 
muss, die der religiöse Glaube seinen Bürgern vermittelt“ (Böckenförde, 2007, S. 72). 
Diese vom kürzlich verstorbenen Staats- und Verwaltungsrechtler Wolfgang Böckenförde 
zeitlebens gestellte Frage wird in dem Beitrag auf die multipel eingelassenen pädagogi-
schen Bezüge hin analysiert.

Schlagworte: Liberalismus, Religion, Säkularisierung, Bildung, Werte

1. Einleitung

Das Fragedouble: „Was treibt eine Gesellschaft auseinander – was hält eine Gesellschaft 
zusammen ?“ (Heitmeyer, 2010), wird im Zusammenhang mit liberalen Staats- und Ge-
sellschaftsordnungen persistent bemüht. Gefragt wird, was die freiheitsimmanenten 
Stabilisatoren von gesellschaftlichem Funktionieren seien, ja, ob diese überhaupt noch 
verlässlich existierten. Hinsichtlich einer theoretischen Erklärung ist es ja auch tatsäch-
lich verzwickt: Zusammenhalt entsteht in der Regel in überschaubaren Gruppen oder in 
wie immer identitär oder ideologisch grundierten Solidargemeinschaften mit gemein-
samen Zielen, zweifelsfreien Werten und naturwüchsiger Eindeutigkeit (Murray, 2017). 
Beides sind moderne liberale Gesellschaften, die wesentlich auf abstrakten Regelungen 
und einem Pluralismus, der den diskursiven Austausch von Meinungen und damit im-
mer auch die die freiheitliche, jederzeit mögliche Infragestellung von allem impliziert, 
aber gerade nicht.

Daraus wird abgeleitet, dass „der freiheitliche säkularisierte Staat […] von Voraus-
setzungen [lebt], die er selbst nicht garantieren kann“, wie es im vielzitierten und va-
riantenreich kontextualisierten Böckenförde-Diktum heißt (Böckenförde, 1967, S. 75; 
vgl. zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte Ingenfeld, 2009; Palm, 2013; Dreier 
2018). Das heißt im Grunde, dass dem liberalen Verfassungsstaat substanzielle Voraus-
setzungen für sein Gelingen von außen zukommen (müssen) (Kirchhof, 2004).
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Infolge werden verschiedene Flankierungsvorschläge, die für das Maß an vorrecht-
licher Gemeinsamkeit und tragendem Ethos sorgen mögen, um die Gefahr der Inko-
härenz, Instabilität zu verringern oder gleich die Dauerkrise gänzlich abzuwenden, 
eingebracht. Ein oft zu beobachtender Reflex dabei ist der, die soziomoralische Integra-
tionskraft der Religion zu rehabilitieren. Die diesbezügliche Argumentationspalette ist 
dann groß. Sie reicht von der restaurativen Forderung, dass der Staat erkennen müsse, 
„dass ein Grundgefüge von christlich fundierten Werten die Voraussetzung seines Be-
stehens ist“ (Ratzinger, 1987, S. 196) – was z. B. darin seinen dogmatischen Ausdruck 
zu finden habe, einen Gottesbezug in eine europäische Verfassung aufzunehmen (vgl. 
Ratzinger, 2005, S. 67; zur Debatte vgl. Felmberg, 2013) –, bis zu vielfältigen Hin-
weisen darauf, die ohnedies vorhandenen Potentiale einer „Kulturreligion“, die we-
der Staats- noch Konfessions- noch Privatreligion sei, regelhaft zu nutzen (Grümme, 
2016, S. 3).

Diese Stoßrichtung lässt sich dann hinwiederum vehement und leidenschaftlich mit 
Fahnenwörtern wie „antipluralistisch“, „vormodern“ oder „illiberal“ bekämpfen (vgl. 
exemplarisch den Tagungsband der Humanistischen Akademie Berlin von 20081).

Im Folgenden soll ein anderer Analyseweg einschlagen werden.

a) Es wird zunächst davon ausgegangen, dass die Signatur der liberalen Ordnung kei-
neswegs vollständige Atomisierung ist und es in pluralen freiheitlichen Gesellschaf-
ten Ligaturen gibt, das heißt „tief sitzende kulturelle Bindungen, die Menschen in 
die Lage versetzen, ihren Weg durch die Optionen zu finden“ (Dahrendorf, 1994, 
S. 41), ohne dass die freiheitliche Ordnung in Gefahr geriete – ganz im Gegenteil.

b) Dieser sense of belonging ist, so die weitere Annahme, paradox konstituiert. Er wird 
einerseits in Abhebung von Religion erzeugt, andererseits passiert genau das in nach 
wie vor religiösen Strukturen und Mentalitäten: „Die Transzendenz bleibt ein Ele-
ment der Immanenz und umgekehrt“ (Büttner, 2017, S. 2). Auf die Rezeption des 
Böckenförde-Diktums zurückbezogen heißt das, ein krisensemantisches Beschwö-
ren der Religion als eine (und hier oftmals mitgemeint: exklusiv) „die Sitten prä-
gende“ Kraft (Thesing, 2008, S. 5) ist insofern müßig, als diese nie gründlich ver-
loren gegangen ist.

c) Der ausdrücklich säkularisierte Versuch, staatlicherseits gesellschaftliche Binde-
kräfte zu erzeugen, ist, so dann die dritte These, deutlich von pädagogischen Logi-
ken und Modi geprägt. Diese prägen aber ebenso die ‚andere Seite‘: die der Dauer-
Sakralisierung (Dreier, 2018, S. 141 –  169). Das hieße zweierlei: dass ihrerseits päd-
agogische Operationen doppelt konnotiert sein können – Immanentes unter dem 
Gesichtspunkt der Transzendenz betrachten und dabei der Transzendenz mit Imma-
nenz begegnen (vgl. Luhmann, 2000, S. 77) –, und dass sie eine solche „Realitäts-

1 Humanismus und „Böckenförde-Diktum“ (= humanismus aktuell 22). Hefte für Kultur und 
Weltanschauung. Herausgegeben von der Humanistischen Akademie Berlin, diese Ausgabe 
in Kooperation mit der Humanistischen Akademie Deutschland (https://hpd.de/node/5085 
[2019-08-21]).



Binder/Schlag: Liberalismus, Religion und Bildung, oder: Inwiefern stimmt … 123

verdopplung“ (Reis, 2007, S. 18) in gesellschaftlichen Kontexten erzeugen bzw. auf 
Dauer stellen.

Die Analyse baut sich wie folgt auf: Zunächst soll erinnert werden, wie sich der liberale 
Staat strukturell und mental von Religion emanzipieren will. Dann interessiert, welche 
Möglichkeiten ihm, so verfasst, zur Verfügung stehen, seine eigenen Grundlagen nicht 
nur zu verwalten, sondern gestalterisch zu erzeugen. Schließlich wird die in dem Zu-
sammenhang entstehende Religionsrestaurationsdebatte, in welcher sakrale Grundlagen 
dieser säkularen Prozeduren identifiziert und zugleich angemahnt werden, rekonstruiert. 
Bei allem beschäftigt immer, wo und wie in dem komplexen Widerspiel von Säkulari-
sierung und Konfessionalisierung, Profanisierung und Resakralisierung Pädagogisches 
eingelassen ist.

2. Der (eigentlich) säkulare, säkularisierte und säkularisierende Staat

Aus guten historischen Gründen hat sich der bundesdeutsche Staat von Beginn sei-
ner Verfassung an weltanschauliche Neutralität auf die Fahne geschrieben. Nach den 
Erfahrungen der programmatischen und systematischen Unrechtsherrschaft des Natio-
nalsozialismus samt seiner theopolitischen Totalitarismen2 herrscht weitgehender po-
litischer Konsens darüber, dass an einem neu zu bildenden Staat zukünftig weder die 
Welt noch das Individuum genesen sollte.3 „Der freiheitliche Rechtsstaat ist religiös 
oder weltanschaulich radikal neutral und darf sich deshalb nicht als eine moralische 
Anstalt, als ein Sittenstaat oder aktiver Sinnstifter verstehen“ (Graf 2018, S. 21; vgl. 
auch Joas, 2016; Sautermeister, 2019). Der Geist der Verfassung wird nicht substan-
zontologisch und schon gar nicht religiös aufgeladen, sondern in die Schranken des 
für alle bindenden Rechts gewiesen. Das Bonner Grundgesetz lebt von Beginn an von 
der leidenschaftlichen Hoffnung darauf, dass sich der tiefere Sinn und die Legitima-
tion der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ohne ein wie auch immer geartetes 
religiös-weltanschauliches Glaubensbekenntnis selbst plausibilisieren und durchsetzen 
müsse und könne.4

2 Für die Entwicklung bis dorthin vgl. im pädagogischen Kontext Hellekamps, Meyer & Wulf, 
2006.

3 Vgl. dafür, wie unheilvoll Religion sowohl in Konfliktphasen („[o]ffensichtlich intensivie-
ren und verlängern religiöse Hintergründe Bürgerkriegskonflikte in statistisch signifikantem 
Ausmaß“) als auch in Friedenszeiten („[d]er Durchschnittsanteil der sehr Religiösen im in-
stabilsten Drittel der Staaten dieser Welt liegt bei 80,1 Prozent, während er bei den stabils-
ten Rechtsordnungen 26,8 Prozent beträgt“) auf gesamtgesellschaftliche Zustände wirkt, 
Doering (2013, o. S.).

4 Bildungsfragen haben von da her rein säkular mit Rekurs auf Grundwerte liberaler Demo-
kratie begründet und diskutiert werden, bzw. bedürfen erziehungs- und bildungstheoretische 
Denkfiguren, die Affinitäten zu religiösen Traditionen aufweisen, der Übersetzung (Haber-
mas, 2005) in säkulare Konzeptionen der Erziehung und Bildung (so z. B. Biesta, 2014).
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2.1 Profane Maßnahmenmöglichkeiten der staatlich gesteuerten 
Bedingungssicherung

Derart verfasst widmet sich der freiheitliche Staat den ambivalenten Bedingungen sei-
ner Existenz, die da heißen: Freiheitsfähigkeit und Freiheitsbereitschaft sowie Bin-
dungsfähigkeit und Bindungswilligkeit seiner Bürgerinnen und Bürger im Kontext von 
Loyalität und auf Basis eines spezifischen Wertegerüsts, das gleichwohl davon lebt, dass 
es immer wieder neu interpretiert und gelebt wird.

Um die derart getaktete Lebens- und Funktionsfähigkeit der liberalen Demokratie zu 
sichern, geht der liberale Staat zunächst klassisch negativ vor. Er sichert, als „provider“ 
(Schuppert, 2009, S. 286), qua Recht die institutionellen Abläufe der Rechtsumsetzung 
und steuert dann das Gemeinwesen mittels Anordnungen und Untersagungen, Steuern 
und Subventionierungen, Lizensierungen und Distinktionen, Aufklärungen und Emp-
fehlungen.

Es wäre unzureichend, den Staat in seinem negativ-liberalen Wahrnehmen von Steue-
rungs-, Regulierungs- und Koordinierungsaufgaben als Nachtwächterstaat zu sehen. Er 
ist mitnichten nur ordnungsrechtlicher Hüter und abstimmender Verwalter koexistie-
render Normen und Regeln, sondern auch deren aktiver und aktivierender Produzent. 
Diese Intention lässt sich schon in historischen Theorien erkennen. Ob bei Campanella, 
Sidney, Locke, Hobbes, Mirabeau, Montesquieu, Mill, Tocqueville, Machiavelli, Rous-
seau, Fichte, Hegel, solche Akteure beschäftigen sich auf der Folie von Säkularisierung, 
Nationalisierung und Demokratisierung mit den Aufgaben des modernen Staatswesens 
und betonen die Notwendigkeit einer staatsverantworteten Erziehung zu Nation und 
Bürgertum.

Dabei gehört es historisch zum Standardrepertoire staatspolitischer Steuerungs-
bemühungen, obrigkeitliche Anordnungen mittels moral suasion aus der Einsicht her-
aus, dass diese richtig seien, befolgen zu lassen. Diese Grundform der staatsintendierten 
Förderung von Sozialmoral ist also eine hochpädagogische: „Der Staat ist eine veritable 
Erziehungsagentur, eine Schulungsinstanz sozialen Handelns“ (Lessenich, 2012, S. 56).

Diesbezüglich haben sich drei grundsätzliche Stoßrichtungen etabliert: ein edukato-
rischer Impetus in der Rechtssetzung, eine Sozialisation mittels staatlicher Inszenierun-
gen und selbstverständlich das „Schooling and the Making of Citizens“ (Tröhler, Popke-
witz & Labaree, 2011).

Voraussetzungssicherung mittels Gesetzgebung
Auch und gerade in neueren Entwicklungen lässt sich die Tendenz, mittels des klassi-
schen Ordnungs- und Leistungsrechts an der Voraussetzung des freiheitlichen Staats zu 
wirken, gut erkennen. Im Gewährleistungsstaat etabliert sich seit einigen Jahren eine 
neue Steuerungsform des Rechts, welche die Bereitstellung einer rechtlichen Infrastruk-
tur exklusive detaillierter Vorgaben forciert. Es kommt zu einer Umstellung vom star-
ken Paternalismus, bei dem Ge- und Verbote dirigieren, zum sanften Paternalismus, bei 
dem es in der Hauptsache um präventive Appelle geht (vgl. Loewenstein & Haisley, 
2008; Kirchgässner, 2012). Ein solcher Wandel, bei dem das ‚weiche‘ Recht in vielen 
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Bereichen das ‚harte‘, also ein verbindliches, präzises und über eine Instanz der Durch-
setzung verfügendes, ablöst, ist nur möglich, wenn die Rechtsunterworfenen anders ad-
ressiert werden, ihre – und damit gesamtgesellschaftliche – unterstellten Defizite ab-
zubauen.

In der Rechtsetzung wird das Individuum als Governance-Ressource entdeckt, und 
damit kommen pädagogische Logiken und Modi ins Spiel. Das derzeitige „Aktivie-
rungsparadigma“ im Recht (Jaehrling, 2009, S. 147) zeigt an, dass die Zukunft des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts ins Individuum verlegt wird: in dessen Eigen- und 
Mitverantwortung angesichts großer soziokultureller, -politischer und -ökonomischer 
Wandlungsprozesse. Schwerpunkt ist die Schaffung eines Rechtsgefüges, welches 
Eigenengagement nicht nur fördert, sondern zudem einfordert. Verschiedene Ge-
setze – z. B. im Familienrecht, Verbraucherrecht, Gesundheitsrecht, Arbeitsrecht oder 
Umweltschutzrecht – sehen zentral vor, ihrer Schutzfunktion dadurch beizukommen, 
die Bürger zu mündigem Selbstschutz anzuhalten (und z. B. nicht zu rauchen, Müll zu 
trennen, sich selbst in den Arbeitsmarkt zu integrieren, umwelt- und zugleich national-
wirtschaftsfördernd zu kaufen etc.). Es kommt zu einer Akzentverschiebung von der 
Rechtsschutz- bzw. Rechtseingriffs- auf die den Einzelnen aktivierende Rechtssteue-
rungsperspektive (vgl. Möllers, 2008, S. 57 –  59). Die Neue Steuerung via ‚weichem 
Recht‘ baut in vielen Bereichen grundsätzlich auf die Eigenverantwortung des Einzel-
nen, womit der Komplex von Verhaltensprogrammen zum Zentrum vieler Gesetze wird 
(vgl. Lepsius, 1999; Franzius, 2006).

Das ist der Take Off für pädagogische Operationen. Im Gewährleistungsstaat als 
„Enabling State“ (Gilbert, 2005) wird nunmehr auf Verhaltensänderung, -stabilisierung 
oder -erwirkung sowie dessen permanente Pflege am Ort des Individuums abgestellt. 
Soziale Probleme werden nicht ausschließlich als rechtliche, sondern ebenso als mo-
ralische betrachtet. Resultat sind sogenannte Anreiz-Gesetze mit pädagogisierten und 
pädagogisierenden Appellations-, Aktivierungs-, Belohnungs- und Prangerstrategien 
(vgl. Lüdemann, 2004). Eine Spielart der Selbstfunktionalisierung als Normalisierungs-
praktik, sich selbst effizient produzieren, transformieren und disziplinieren zu sollen, 
wird in der staatlich-rechtlichen Steuerung der Gesellschaft zur Norm erhärtet.

Dass der freiheitliche Staat seine Bürger nicht mittels Rechtszwang einstellen kann, 
wie es im Böckenförde-Diktum heißt, stimmt schon. Allerdings muss er das dank päd-
agogischer Möglichkeiten auch gar nicht. Mittels erzieherischer Anreicherung des 
Rechts „als gesellschaftliches Steuerungsmittel“ (Pöppmann, 2003, S. 167) erzeugt – es 
garantiert sie im Sinne der Überwachung nicht nur – das Rechtssystem Verhaltens-
sicherheit. Gerade im Hinblick auf die plurale und komplexe Gesellschaftsordnung frei-
heitlicher Staaten scheint das ein überaus probates Mittel zu sein.

Voraussetzungssicherung mittels staatlicher Erzählungsinszenierungen
Während die eben vorgestellte Variante eine jüngere Entwicklung darstellt, ist die zweite 
Möglichkeit vom Grundsatz her historisch längst bewährt. Seit Anbeginn gehört zum 
freiheitlichen Staat, das Denken und Verhalten von Individuen und Kollektiven über 
verschiedene Inszenierungen des Nationalen, wie sie keineswegs auf sozialistische oder 
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nationalsozialistische Systeme beschränkt sind, zu beeinflussen. Die „Formierung na-
tionaler Kulturen“ (Tröhler, 2006) ein verbindendes Ethos, ein Gemeinsinn, eine iden-
tifikatorische Loyalität, derlei wird auch via pädagogisierte Inszenierungen in einer Art 
volksbildnerischen Nationalerziehung hergestellt (vgl. Löfgren, 1989; Behrenbeck & 
Nützenadel, 2000). Das variiert dann lediglich in Themen und Mittel.5 Die Konstruktion 
des Mythos einer integren und wehrhaften Schweiz (vgl. Pabis, 2010) jedenfalls, die 
identitätsstiftende US-amerikanische Ideologisierung von Krieg (vgl. Hochgeschwen-
der, 2004), die deutschen Wiedervereinigungsinszenierungen als ‚2. Re-Education‘ 
(vgl. Götz, 2011), die aktuellen Versuche, eine europäische Erzählung zu (re-)aktivie-
ren, solche Beispiele mögen als Hinweis darauf ausreichen, dass dem modernen Staat 
unter den und für die Bedingungen einer Demokratie ein Bündel von pädagogischen 
Maßnahmen jenseits des Bildungswesens zur Verfügung steht.

Das Böckenförde-Diktum vernachlässigt tendenziell auch diese (semi-)pädagogi-
sche Möglichkeit des Staats, wesentlich an dem ‚Ethos‘, das ihn bedingt, zu arbeiten.

Voraussetzungsgewährleistung mittels Bildungswesen
Über die genannten identitätsstiftenden Maßnahmen des säkularen Staates hinaus wird 
selbstverständlich das Bildungswesen als eine wesentliche Stellschraube für die gesell-
schaftliche Integration verstanden. Liberale Perspektiven sehen institutionalisierte Er-
ziehung, Bildung und Unterricht als die Medien schlechthin an, ein säkulares Staats-
wesen auf Dauer zu stellen.6

Folgerichtig steht verfassungsmäßig das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des 
Staats. Dass ‚Bildung‘ im Staatssinn nicht ausdrücklich normiert wird bzw. die ele-
mentar-individuellen Prinzipien ‚Grundrecht‘ und ‚Menschenwürde‘ vorangestellt sind, 
darf den Blick darauf nicht verstellen, dass es um die Verankerung der staatlichen Ein-
flussnahme auf das und im Bildungswesen zwecks planvollem „Making Good Citizens“ 
geht (Ravitch & Vitteriti, 2001).

Die Möglichkeit, dass sich der Staat die Bürger, die er braucht, mittels eines von 
ihm geordneten Bildungswesens erziehen kann (vgl. weiter Wenning, 1996; Benner, 
Schriewer & Tenorth, 1998), wird von Böckenförde zwar berücksichtigt (vgl. z. B. Bö-
ckenförde, 2007; 2009). Aber abgesehen vom Spannungsverhältnis zwischen Neutrali-
täts- bzw. Pluralismusgebot und Erziehungsambition (vgl. dazu die Böckenförde-Ana-
lyse bei Falk, 2012, S. 185 –  186; vgl. auch Huster, 2014), stehe die staatliche Schule als 
„Wertelieferant“ in Konkurrenz zu anderen (Schluß, 2010, S. 128) und sei schon von da 
kein verlässlicher Garant dafür, den „Staat als sittliche[n] Staat“ (Böckenförde, 1978) 
zu konstituieren.

5 Der Staat kann etwa Vorhandenes für seine Zwecke umwidmen (s. Fußball) oder selbst In-
szenierungen erfinden (s. Tag der Deutschen Einheit) usw.

6 Ob dann in den verschiedenen naturrechtlichen und kontraktualistischen Theorien mehr 
oder weniger Paternalismus oder gar Etatismus vorgesehen ist, ob auf rationale Erziehung 
oder Erziehung der Herzen gesetzt wird, inwiefern Öffentlichkeit als den Staat kontrollieren-
de Instanz Grund- und Zielformel ist, ob die ganze Erziehungsanlage Mittel der oder Eman-
zipation von Politik ist usw., ist an dieser Stelle nicht zu vertiefen.
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3. Der säkulare Staat und Einfallstore für Religion

Dass bis hierher skizziert wurde, inwiefern der säkulare Staat in der Lage ist, seine 
Bedingungen mit seinen Mitteln herzustellen, ist noch nicht die Antithese zum Bö-
ckenförde-Diktum. Schließlich gehört zu den Mitteln freiheitlich-pluralistischer Ge-
sellschaften ebenso, ihre Bedingungen religiös zu diskutieren (sonst wären sie ja un-
frei). Ergo wird jenseits der liberalen Voraussetzungsgewährleistung, exakter: innerhalb 
dieser, das Paradox moderner Gesellschaftsordnungen, dass sie zwar auf Selbstgesetz-
gebung beruhen, zu ihrer legitimatorischen Begründung aber auf Voraussetzungen und 
Ressourcen zurückgreifen müssen, über die sie nicht komplett verfügen können, mit-
hilfe von Anthropologie- und Tugend- und Moraldiskursen im Zusammenhang mit Sa-
kralisierung und Zivilreligiösität erörtert.

„So wäre denn noch einmal […] zu fragen, ob nicht auch der säkularisierte weltliche 
Staat letztlich aus jenen inneren Antrieben und Bindungskräften leben muss, die der 
religiöse Glaube seinen Bürgern vermittelt“ (Böckenförde, 2007, S. 72). Böckenförde 
mahnt damit freilich eine Auseinandersetzung an, die unübersehbar längst im Gange ist 
(vgl. Hildebrandt, Brocker & Behr, 2001; Meyer, 2005; Köhnemann & Wendel, 2016). 
Ausgehend davon, dass krisenhafte Phänomene der Gegenwart immer auch als spiri-
tuelle Krisen zu deuten seien, kommt es zu einem anhaltenden „Revival“ der „Reli-
gion als totgeglaubtes Projekt […], selbst bei Linken und Liberalen“ (Kreuzer, 1999, 
S. 246).7 Verschiedenste Diskurse ordnen sich „um die Suche nach einer Antwort auf 
die Frage, wie viel Religion der Mensch braucht, wie viel die Gesellschaft, wie erfolg-
reich das Projekt der Moderne, verstanden als Projekt der integrierenden Säkularisie-
rung der Kultur war“ (Rudolph, 2018, S. 107).

Folgende Mechanik ist dabei zu beobachten:

a) Diagnosen mit „Therapievorschlägen“ (Rosa, 1995, S. 513) meist in eins setzend, 
wird zunächst demonstriert, inwieweit die gesellschaftliche Evolution nicht als mo-
nokausaler Prozess, der Religionen überwindet, verstanden werden kann (vgl. Tay-
lor, 2009),

b) um dann auf die konstitutive, mindestens propädeutische Rolle von Religion und 
Religiosität bei der Bildung und Hegung der soziomoralischen Mentalitätsgrund-
lagen einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung hinzuweisen (vgl. Taylor, 2002).

c) Schließlich wird der „unerfüllten Moderne“ (Kühnlein & Lutz-Bachmann 2018) 
– ganz gemäß dem Böckenförde-Diktum – eine reduktionistische Wahrnehmung 
dieser soziomoralischen Ressourcen diagnostiziert. Die interpretative Neudeutung 
der religiösen Tradition wird zu einem hermeneutischen Reflexionsmedium, um 
die Ideologie des modernen Freiheitsliberalismus zu entlarven (Kühnlein, 2010, 
S. 10).

7 Der jüngste Diskurs kann auf diverse historische Vorläufer rekurrieren, etwa auf Tocquevilles 
Darstellung des Katholizismus als die destruktiven Kräfte der Demokratie heilend.
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d) Abseits davon, dass eine religiöse Perspektive nicht nur nie suspendiert wurde (s. a), 
wichtiges Selbstverständigungsmittel sei (s. b), freiheitliche Gesellschaften aber von 
Ressourcen zehren, über die sie ohne Religion nicht verfügen könnten (s. c), sei „das 
Potential einer theistischen Perspektive ungleich viel größer und leistungsfähiger“ 
(Taylor, 1995, S. 894). Der Theismus wird explizit rehabilitiert und im soziopoliti-
schen, -kulturellen und -moralischen Kontext normativ aufgeladen. Religion, Reli-
giosität, Theismus werden als Vollzug der versöhnenden Vermittlung von Transzen-
denz und Immanenz anempfohlen (Pollack, 2007, S. 23 –  25).8

Nicht zuletzt die kommunitaristisch argumentierende Sozial- und Politphilosophie, wel-
che in der Tat breiten Widerhall findet, steht den skizzierten Entwicklungen Pate. Auto-
ren wie Robert N. Bellah, Amitai Etzioni, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer oder 
Charles Taylor, den wir aus dieser Riege nachfolgend exemplarisch in die Analyse neh-
men, machen in ihrer Liberalismuskritik die Religion als Selbstverständigungs- und 
Bindemittel und so Erhaltensbedingung des freiheitlichen Staats stark.9

Wir wollen Theoriebausteine der kommunitaristischen „Religious Mobilization“ 
(Taylor, 2006), die in der Grundlogik seit den 1990er-Jahren unverändert bleibt (Kühn-
lein, 2010; Kühnlein & Lutz-Bachmann, 2018), extrahieren, um im Zuge dessen zu fra-
gen:

 ● Wo sind im Kontext des säkularen Staats die Einfallstore für ein solches Come-
back einer „postatheistischen Minimalreligion“ (Kühnlein & Lutz-Bachmann, 2018, 
S. 893) als „gesellschaftliche Ordnungsmacht“ (Vorländer, 2011, S. 7) ? Wie verhal-
ten sich diese zu den oben beschriebenen Pädagogisierungsdynamiken ?

 ● Ist diese Religionsrestauration die Antipode zu einer säkularen Bildung im freiheit-
lichen Staat ?

8 Dass in jüngster Zeit die symbolinszenatorischen Artikulations- und Demonstrationsfor-
men identitärer Bewegungen wie Pegida auf den vermeintlich eindeutigen Wertebestand des 
„christlichen Abendlandes“ rekurrieren, steht zwar in einer anders gearteten ideologischen 
Fluchtlinie als die oben genannten Phänomene, gibt aber in diesem Zusammenhang normati-
ver Aufladungen gleichwohl zu denken.

9 Bei der Tugendethik MacIntyres wird der religiöse Mehrwert gegen den Säkularismus ins 
Feld geführt, Walzer konzentriert sich auf den narrativen Zusammenhang zwischen Befrei-
ungsrhetorik und politischer Säkularisierung, Bellah mahnt eine Stärkung der zivilreligiösen 
Grundlagen in der individualistischen und utilitaristischen Säkularkultur der Moderne an, 
während Charles Taylor betont, eine Ethik können sich mithilfe der transfigurativen Kraft der 
Religion nur mit dem Säkularismus vollziehen (Kühnlein, 2010, S. 11).
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3.1 Religion als Quelle des Selbst

Im Zuge der kommunitaristischen Bearbeitung der Thematik, wie ein einigendes Band 
in modernen Gesellschaften auszusehen hätte, wird die Frage nach den Bedingungen 
der Identitätsbildung von Individuen in die Debatte zurückgeholt (vgl. Keupp, 1997).

Dabei wird historisierend „der Aufbau des neuzeitlich autonomen und individualisti-
schen Selbst vor dem Hintergrund des Verfalls äußerer Ordnungen“ gedeutet (Kreuzer, 
1999, S. 264). Bindungen, die vormals auf etwas ‚Höherem‘ beruhten und zu dem man 
sich hingezogen fühlte, würden im Zuge von Modernisierungen auf rein instrumentelle 
reduziert – mit dem Ergebnis des atomistischen Selbst. Dieser radikale Anthropozen-
trismus habe sich jeglicher trans- und intersubjektiver Dimensionen entledigt. „Das mo-
derne Selbst ist nicht mehr zur Welt hin offen, wie es das Subjekt in einer verzauberten 
Welt noch war“ (Taylor, 2003, S. 16).

Mindestens implizit wird „dem vorsäkularen Selbst […] eine empathische Fülle des 
Lebens zugeschrieben“, wird einem vormodernen „porösen Selbst, welches von vie-
len natürlichen, sozialen, kultisch-rituellen, religiösen, mythischen Sinn- und Transzen-
denzdimensionen erfasst, durchdrungen und in seiner Identität konstituiert wurde“, der 
Vorzug gegeben (Rentsch, 2010, S. 244).

Bei diesem Zurückholen der subjekttranszendierenden Dimension in den Bedeu-
tungshorizont menschlichen Lebens kann aber kein triviales Zurück zu vormodernen 
Zuständen angestrebt werden (diese sind längst versperrt). Vielmehr wird „Subjekt-
transzendentes in das Personenkonzept selbst“ eingebaut; „wenn man schon keine un-
abhängige Ordnung mehr behaupten kann, ist man gezwungen, das damit Gemeinte 
als Bestandteil der Anthropologie zu erweisen“ (Kreuzer, 1999, S. 284). Im Ansinnen, 
das immanente Subjekt zu heilen, werden transzendental-religiöse Erfahrungen ins Per-
sonenkonzept geholt.

Das, was ‚draußen‘ war, wird in das Selbst verlegt, um es damit gleichzeitig zu er-
weitern. Ergo wird weniger rousseauistisch (das genuin Gute im Menschen) als viel-
mehr augustinisch argumentiert, wenn das Selbst über die Erkundung des Inneren zu 
Gott hinauszugelangen vermag (vgl. Taylor, 1985a, S. 140). In einer inneren „Refle-
xion, die das Selbst vollständig und in seiner ganzen Tiefe in Beschlag nimmt“ (Taylor, 
1988, S. 48), würden die Menschen „an Gottes Gutsehen partizipieren“ (Kreuzer, 1999, 
S. 2818), anders: „die Phänomene dieser Welt im Lichte Gottes beobachten“ (Büttner, 
2017, S. 5).10

Es zeigt sich: „Die von Taylor erzählte Freiheitsgeschichte der modernen Subjek-
tivität (erfährt) ihren narrativen Höhepunkt nicht in der Befreiung des Menschen aus 
der Religion“ (Kühnlein, 2008, S. 7). Das habe lediglich einem Anthropozentrismus 
Vorschub geleistet, der Ansprüche eines Außen verarbeite. In dem Lichte beantwortet 

10 Diese Figuration ist für Erziehungswissenschaftler durchaus vertraut. Gerade im Jansenismus 
werden sehr ähnliche Konzepte der „Heilung des freien Willen“ durch Innerlichkeit pädago-
gisiert (Osterwalder, 2006).
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Taylor die Frage, welche Selbstinterpretation unter den Bedingungen einer solchen Ent-
fremdung die geeignetste sei, mit der Rehabilitierung einer transzendentalen inneren 
Einkehr.

Das ‚Modernegemäße‘ einer solchen rationalen Re-Integration von Religion liegt 
nun darin, dass sich das Subjekt permanent neu zu gestalten habe (Wittekind, 2010, 
S. 271). Um die Geschlossenheit einer aristotelischen Teleologie aufzubrechen (vgl. 
dazu Steinfath, 1991, S. 106), postuliert Taylor, dass unter den anthropozentrischen Be-
dingungen der Moderne sowohl die Einsicht in diese Reflexionsmodi als auch deren 
Durchführungen immer wieder neu bearbeitet werden müssten (vgl. Kühnlein, 2008, 
S. 137).

Und das geschehe in Wechselwirkung mit der Gemeinschaft. Das Subjekt nehme, 
das zeichne es aus, Wertungen vor, „Unterscheidungen zwischen Richtig und Falsch, 
Besser und Schlechter, Höher und Niedriger, deren Gültigkeit nicht durch unsere eige-
nen Wünsche, Neigungen oder Entscheidungen bestätigt wird“ (Taylor, 1996, S. 17). 
Sie würden hingegen im vorgegebenen Kontext von Sozietät und Kultur validiert. „Nur 
vor dem Hintergrund einer moralischen Landkarte mit ihren Grundgütern (der Ge-
meinschaft, Anm. d. Verf.) können sich überhaupt Subjekte entwickeln“ (Laux, 2010, 
S. 305). Kurzum: Das neo-augustinische Selbst wird qua Moral gesellschaftlich rele-
vant (gemacht).

3.2 Theistische Herleitung der Moral

Die eben angesprochenen Wertungen fungieren als Schnittpunkt von Individuum und 
Gemeinschaft. Einerseits sind sie Selbstinterpretation und -aufklärung, andererseits sta-
bilisieren sie den Wertekontext, aus dem heraus und in dem sie vorgenommen werden.

Die Dopplung zeigt sich auch in der Sicht von Ethik. Einerseits basiere jede Mo-
raltheorie auf einem Grundbegriff des Guten, wie es im jeweiligen Kontext allgemein 
akzeptiert und angestrebt wird (vgl. Taylor, 1986, S. 101). Das Gute sei – wie verstellt 
oder verzerrt auch immer – stets schon in der Welt (und man müsse es nicht durch Ver-
fahrens- und Sollensethik liberaler Provenienz hineinzaubern). Andererseits nähmen 
alle Fragen der Ethik Ausgang bei der Frage nach der Verfasstheit menschlicher Per-
sonalität – „what we really are about“ (Taylor, 1985b, S. 68) –, und im Zentrum des In-
teresses steht, was diesbezüglich als gut anzusehen ist.

Diese beiden Linien werden jedoch in Ethiken des guten Lebens zusammengenom-
men. Dem Guten wird ein moraltheoretischer Vorrang gegenüber dem Rechten ein-
geräumt, anders: das Gute spezifiziere die Anwendungsbedingungen des Rechten.

Hier ist folglich recht klar eine kommunitaristische Liberalismus-Kritik auszuma-
chen, die ihre Tiefe darin hat, dass nicht die rationalen Begründungen von Moral als 
solche in Frage gestellt werden, sondern das Schwinden von deren Überzeugungs-, 
Orientierungs-, Motivations- und Befreiungskraft. Solche vorgeblichen Pathologien des 
abstraktionsverliebten Liberalismus gelte es aufzulösen (s. dann z. B. Bellahs „Habits of 
the Heart“ [1985]). „Für die Ethik heißt dies, die religiösen Wahrnehmungs- und Deu-
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tungsmuster, die großteils in der Moderne verdrängt und ausgeschieden worden sind, 
erneut […] einzuholen“ (Kreuzer, 1999, S. 58).

Was so schwierig nicht sei, weil der Güterkosmos, innerhalb dessen die Subjekte 
operieren, in seiner ethischen Struktur voll „spiritueller“ Kraft sei (Taylor, 1985b, 
S. 48). Die Güter seien mit religiösen Beständen und Deutungen durchsetzt, die sich 
fortwährend ins Werten der Personen einschrieben und das Handeln mitbestimmten. 
Die dem Liberalismus und seinen abstrakten Moraltheorien vorgeblich fehlende moti-
vationale, affirmative und integrative Kraft sei in diesem moralischen „Ontologie-Mo-
dell“ (Taylor, 1996, S. 27) kein Problem, weil in den Wertungen die Personen als Ganze 
involviert seien, sowohl hinsichtlich der ihr vorgängigen ethischen Codes als auch hin-
sichtlich von Orientierungen.

Religion wird also nicht für die Begründung von Moralität gebraucht.11 Der theisti-
schen Umwertungen einer Vernunftmoral, dargestellt als versöhnende Kraft „im Kampf 
zwischen desengagiertem Instrumentalismus der Aufklärung und dem romantischen 
Aufbegehren dagegen“, wird eine „motivationale Funktion als Moralquelle“ sowie ein 
„affirmatives Potential“ (Kreuzer, 1999, S. 287) bescheinigt. Und eine integrative Kraft: 
Mag es den fortdauernden Widerstreit um Bedeutung und Stellenwert von Gütern ge-
ben – auch im Rechtssinn –, er sei gleichwohl eingebettet in die umfassendere Perspek-
tive des holistischen Theismus.

3.3 Gemeinsinn und Bürgerreligion

Die bis hierher freigelegte Grundkonzeption wird in die soziopolitische und -kulturelle 
Sphäre weitergezogen. Als besonders attraktiv erscheint dann die folgende Logik: Wo 
generalisierte Sinnwelten durch Diskurse und Praktiken der Transzendenz erzeugt wer-
den, also soziale und politische Prozesse auf Vorstellungen, Ereignissen, Figuren und 
kulturelle Muster bezogen werden, die über sie hinausgehen, ihnen aber Sinn und Gel-
tung vermitteln, kann zugleich Gemeinsinn erzeugt werden, der den gemeinsamen Ho-
rizont des Handelns und Verhaltens zum Ausdruck bringt. Geschaffen werden könne ein 
normativer Sinn- und praktischen Verhaltenshorizont, der sozialen und politischen Ord-
nungen Legitimität und Stabilität zu geben in der Lage ist.

In diesem Appell an Gemeinsinn werden innerweltliche Ressourcen mit religiösen 
Transzendenzen kurzgeschlossen bzw. große Transzendenzen in kleine übersetzt (vgl. 
Vorländer, 2011, S. 8 –  14). Ohne ein solcherart hergestelltes gemeinschaftliches Gut, zu 
dem man sich loyal, d. h. nicht-instrumentell verhalte, lasse sich auf längere Sicht keine 
freiheitlich-partizipatorische Ordnung aufrechterhalten (Taylor, 1993, S. 116 –  118). 
Schließlich hätte der Bereich des Politischen als ein konstitutiver Bestandteil des guten 
Lebens – nicht bloß als dessen Voraussetzung – verstanden zu werden.

11 Kommunitaristen suchen nicht nach absoluten letztbegründeten Geltungen, sondern begnü-
gen sich mit der historischen Geltung (Kleger, 2010, S. 136).
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Folgerichtig dürften auch die öffentlich-politischen Strukturen nicht neutral gehalten 
werden. Die moralische Landkarte, von der oben die Rede war, die Subjekten das Wer-
ten und Handeln ermögliche, würde ja entkräftet werden.

Einmal mehr steht hier, und zwar unverdeckt, die Frage im Raum, ob „Religion 
Privatsache ist oder ihr Bedeutung für das Verhandeln ‚öffentlicher Dinge‘ zukommt“ 
(Bormann, 2010, S. 71). Die kommunitaristische Minimalreligion jenseits von ver-
fassten Religionsgemeinschaften überspringt in gewisser Hinsicht diese fundamentale 
Frage. Sie ist weder Staatsreligion noch Privatreligion, vielmehr Kulturreligion und 
folglich Zivil- und Bürgerreligion. Wenn also versucht wird, Kulturbegriff und Poli-
tikbegriff zu vermitteln und die Integration moderner Gesellschaften über die Begriffe 
Kultur und Ethik zu lösen (vgl. Forst, 1993, S. 200), ist über beide Dimensionen: Kul-
turbegriff und Ethikbegriff, die Religion ins Haus gelassen. Absichtsvoll, weil derart 
würde „religiös codiertes Systemvertrauen“ hergestellt (Schieder & Meyer-Magister, 
2013, S. 34) und die Bürger – formuliert wird gewissermaßen ein religiös konnotiertes 
Inklusionsangebot – „religiös an das Gemeinwesen gebunden“ (Lübbe, 2004, S. 321). 
Diese brächten dann ihre substanziellen Auffassungen vom guten Leben, von Sinn und 
Hoffnung, von Gerechtigkeit, Gemeinwohl, Anerkennung und Solidarität praktisch wie 
symbolisch in öffentlichen Meinungs- und Willensbildungsprozessen zum Ausdruck. 
So könne der Verabsolutierung der profanen Politik eines laizistischen Liberalismus 
entgegengewirkt und die Gesellschaft von innen heraus, „von der biblisch-jesuanischen 
Tradition her“ (Sobrino, 2007, S. 453; zit. n. Grümme, 2016, S. 6), reformiert werden.

In dem so verfassten Appell an sensus communis gehen Bürgerreligion und Bürger-
gesellschaft Hand in Hand. Derart wird die Hoffnung auf Generierung von Sinn und Li-
gaturen für Bürger und Gemeinschaft artikuliert.12

4. ‚Bildung‘ in der Gemengelage

Der Bildungstopos kann sich solchen Formationen nicht entziehen. Abgesehen davon, 
dass manche seiner Apologeten das gar nicht wollen (vgl. dazu etwa Baaders Abhand-
lung der Reformpädagogik, 2005) bzw. er sich nie komplett von Theologie und Reli-
gion emanzipiert hat (vgl. dazu Oelkers, Osterwalder & Tenorth, 2003), selbst für eine 
strikt säkular orientierte Bildung stellt sich Religion als ein Magnetfeld dar, dem kaum 
zu entkommen ist.

12 Die hier mindestens im Hintergrund tickende „kulturkonservative Deformationsgeschich-
te“ (Kreuzer, 1999, S. 255) ist mitnichten eine „grundsätzliche Modernitätsverweigerung“ 
(Lüddecke, 2017, S. 365) in Fundamentalopposition zum liberalen Staat. Vielmehr stellt die 
Erzählung vom „allgemeinen Unbehagen an der entzauberten, als fade und leer wahrgenom-
menen Welt“ (Taylor, 2009, S. 512) ihrerseits eine kompatible Modernisierung dar. Erzeugt 
werden (sollen) Verpflichtungen und Kohäsion, die für politische Gemeinwesen konstitutiv 
seien, wobei mit ‚immanenten Transzendierungsformen‘ wie Bürgersinn samt zivilreligiöser 
Tugendethik operiert wird (vgl. Kleger, 2018).
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Eine säkulare Bildung ist in der Hauptsache dem Versprechen der Aufklärung verpflich-
tet, das da heißt, der Mensch werde in Wissen, in Wissenschaft, kurz: in einem Rationa-
litätsgeflecht, Sinn, Orientierung und Halt finden. Aber diese Idee der Entzauberung ist 
ihrerseits entzaubert, soll heißen: aus verschiedenen Gründen in die Krise geraten (vgl. 
Willems et al., 2013; Kühnlein & Lutz-Bachmann, 2018).

Säkulare Bildung trägt paradoxerweise dazu bei. Mit ihrer Primäroperation, szienti-
fisches Wissen stetig zu vermehren, vermehrt sie stetig auch Unwissen (vgl. Kade et al., 
2011). Und je mehr der Wissenskosmos expandiert, desto stärker wird im selben Maße 
der Grad der Unwissenheit – und damit der Orientierungslosigkeit (die Digitalisierung 
steht im Übrigen einer diesbezüglichen Beschleunigung Pate).

Bildung mag das in Teilen durchaus einfangen können; aber der Punkt ist, dass selbst 
eine Bildung, die sich von Religion freihalten will, dieser genau mit ihrem damit ver-
bundenen Operieren Tür und Tor öffnet. Weil eben die Sakralisierung samt ihrer Sinn-
stiftung in dem Vakuum des Nichtwissens gedeiht – ob als Substitut oder als Neuwis-
sen –, das im Sog von säkularer Wissensgenerierung erzeugt wird.

Der Versuch, dem zu entkommen, mündet seinerseits in eine Art der Sakralisierung: 
Säkulare Bildung lädt ihre Erzählung von der universellen Möglichkeit zur Steigerung 
und Emporbildung von Mensch und Gesellschaft semireligiös auf (vgl. Tenorth, 2018). 
Die Bildungsformel wird strategisch als eine „Ersatzreligion für Vernünftige“ (Monten-
bruck, 2015, S. 515) in Bezug auf sämtliche gesellschaftliche Probleme eingesetzt (vgl. 
Popkewitz, 2008). Durch Bildung vorangetriebene Säkularisierung bedient sich nicht 
nur sakraler Topoi, Muster und Lösungen (vgl. nur schon die jüngste Forschung von 
Katzenstein: „Säkulare Mystik. Die öffentliche Schule als Ort der Erfüllung von Inte-
grationshoffnungen“, 2018), sie verhilft diesen ungewollt auch zu Salonfähigkeit (vgl. 
Rudolph, 2018).

Das wiederum ist kompatibel mit gegenwärtigen soziopolitischen Entwicklungen, 
rechtspopulistischen genauso wie deren Widerparts. Ob ‚nationale Leitkultur‘ oder 
‚Europa ist die Antwort‘, ob Verfassungspatriotismus oder Weltethos, ob in neolibera-
lem Konservatismus oder marxistischem Neo-Kapitalismus usw., die Evolution eines 
neuen zivilreligiösen Symbolschatzes ist vielerorts zu beobachten (vgl. u. v. a. Joppke, 
2018).

Insofern stellt sich das Böckenförde-Problem anders dar. Es ist nicht mehr (allein) 
im Kontext der Dichotomie von transzendenter Religion und immanenter Aufklärung 
(samt Wahlfreiheit) zu lesen, sondern in dem einer hybriden Paradoxie. Bildungsange-
legenheiten sind darin als zugleich Movens und Folge mitverhangen.
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Abstract: So it would then be once again […] to ask whether the secularized secular 
state must ultimately also live from those inner and binding forces that religious faith 
conveys to its citizens” (cf. Böckenförde, 2007, p. 72). This question, posed by the re-
cently deceased scholar of constitutional and administrative law Wolfgang Böckenförde 
throughout his life, is analysed in this article with regard to multiple embedded pedagog-
ical references.
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